
Dienstleistungen in der IT-Branche - Bundesrepublik Deutschland  
Entgeltbänder Tabellen (in Euro)  

 

ERA Entgeltbänder (Jahresverdienste) auf Basis der Referenzarbeitszeit von 37,5 Stunden/Woche 
- gültig ab 01.05.2026  

Entgeltgruppe 11) Untergrenze 
110000 % - Wert 110055 % - Wert 111155 % - Wert Obergrenze 

115500 % - Wert 

00 2288.221111,0000 2299.662222,0000 3322.444433,0000 4422.331177,0000 

11 3333.773311,0000 3355.441188,0000 3388.779911,0000 5500.559977,0000 

22 3399.004499,0000 4411.000011,0000 4444.990066,0000 5588.557744,0000 

33 4455.993377,0000 4488.223344,0000 5522.882288,0000 6688.990066,0000 

44 5522.666600,0000 5555.229933,0000 6600.555599,0000 7788.999900,0000 

55 5599.227777,0000 6622.224411,0000 6688.116699,0000 8888.991166,0000 

66 6666.114455,0000 6699.445522,0000 7766.006677,0000 9999.221188,0000 

77 7711.669966,0000 7755.228811,0000 8822.445500,0000 110077.554444,0000 

88 8800.666600,0000 8844.669933,0000 9922.775599,0000 112200.999900,0000 

99 8899.662222,0000 9944.110033,0000 110033.006655,0000 113344.443333,0000 

1) Die individuelle Eingruppierung erfolgt in der Bandbreite zwischen Untergrenze und Obergrenze der jeweiligen Entgeltgruppe; 
nach Ablauf der Probezeit erhöht sich das Entgelt auf mindestens 105 %, nach Ablauf von 18 Monaten erhöht sich das Entgelt in den Entgelt-
gruppen 0 bis 7 auf mindestens 115 % und nach Ablauf von 24 Monaten erhöht sich das Entgelt in den Entgeltgruppen 8 und 9 ebenfalls auf 
mindestens 115 %.  

  



Dienstleistungen in der IT-Branche - Bundesrepublik Deutschland 
Ausbildungsvergütungen (in Euro) - Arbeitszeit, Urlaubsdauer, Einmalzahlung und AVWL/EUW 

 

 

Ausbildungsvergütungen  
- gültig ab 01.05.2026  

im 11. Ausbildungsjahr 11.224422,9966 

im 22. Ausbildungsjahr 11.229977,6677 

im 33. Ausbildungsjahr 11.337788,9933 

im 44. Ausbildungsjahr 11.448855,6666 

Arbeitszeit, Urlaubsdauer, Einmalzahlung,  
Altersvorsorgewirksame Leistungen / Entgeltumwandlung zur bAV 

Arbeitszeit Urlaubsdauer Einmalzahlung AVWL / Entgeltumwandlung 

Vertrags- und Wahlarbeitszeit / 
Teilzeit 1) 30 Tage 1/13 des individuellen 

Jahreszielentgeltes 2) 
3) 

1) Die individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ergibt sich aus der Vertrags- oder Wahlarbeitszeit bzw. Teilzeitvereinbarung.  
Die Vertragsarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte beträgt zwischen 35 und 40 Stunden/Woche. Die Wahlarbeitszeit kann zwischen 28 und 
40 Stunden/Woche betragen. Die Arbeitszeit für Auszubildende beträgt 37,5 Stunden/Woche. 

2) Alle Beschäftigte, deren Entgelt keine ergebnisabhängigen Bestandteile enthalten. 
3) Regelungen zu AVWL und EUW siehe IT-Rahmentarifvertrag 


